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Wo finden Sie weitere Informationen 
zum BEM?

Im Intranet finden Sie Informationen 
über:

• die BEM-Vereinbarung 
• die Handlungsempfehlungen 

des LVR-Integrationsamtes

Betriebliches
Eingliederungsmanagement

(BEM)

Informationen für alle
Kolleginnen und Kollegen

Sprechen Sie uns an!

-Muster-
Hier könnte ihr Logo stehen

100 mm100 mm97 mm

210 mm

Grundtext: Verdana 10 pt
Überschrift: Verdana fett 10 pt



  

Was ist das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM)?

Die Vorschrift zum Betrieblichen Einglie-
derungsmanagement, kurz BEM (§ 84
Abs. 2 SGB IX), gilt für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer unabhängig 
davon, ob eine Behinderung vorliegt 
oder nicht. Sie greift, wenn diese inner-
halb von 12 Monaten länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig sind. Der Arbeitgeber hat 
die Pflicht, nach Möglichkeiten zu su-
chen, wie die Arbeitsunfähigkeit über-
wunden und erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt werden kann. Dabei wird er 
gemeinsam mit dem Betriebs- bzw. Per-
sonalrat und bei schwerbehinderten Be-
schäftigten mit der Schwerbehinderten-
vertretung tätig.

Welche Ziele hat das BEM?

Das BEM soll helfen, Arbeitsunfähigkeit 
zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähig-
keit vorzubeugen und den Arbeitsplatz 
zu erhalten. Aber es geht auch darum, 
eine Systematik für die Vorgehensweise 
zu entwickeln, die transparent ist und 
alle Beteiligten bei der Umsetzung im 
Einzelfall unterstützt. 

Daher haben wir (Name der Firma) eine 
Dienstvereinbarung/Betriebsvereinbarung/
Integrationsvereinbarung zum BEM er-
stellt. Sie finden diese im Intranet unter:

Wer unterstützt mich beim BEM?

Sie werden vom sogenannten BEM-Team
unterstützt:

Je eine Vertreterin / ein Vertreter:

• der Geschäftsleitung 
• des Personalrates / Betriebsrates
• der Schwerbehindertenvertretung 

Darüber hinaus können im Einvernehmen 
mit dem Mitarbeiter / der Mitarbeiterin 
weitere Personen hinzugezogen werden,
zum Beispiel:

• die / der unmittelbare Vorgesetzte
• der betriebsärztliche Dienst
• die Sozialberatung
• das Integrationsamt 
• eine Person des Vertrauens

Das BEM-Verfahren beruht 
auf Freiwilligkeit und kann 
nicht ohne Ihre Einwilligung 
durchgeführt werden.

Was passiert mit meinen Daten?

Als sensible Gesundheitsdaten obliegen 
alle im BEM-Verfahren gesammelten Daten 
dem Datenschutz. 
Alle Schritte erfolgen nur mit Ihrer aus-
drücklicher Zustimmung.

Alle Beteiligten unterliegen 
der Schweigepflicht.

Was kann BEM?

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir indivi-
duelle Lösungen, um Ihre persönliche 
Situation zu verbessern (zum Beispiel 
Arbeitsplatzausstattung, Schulungsmaß-
nahmen, stufenweise Wiedereingliederung, 
Maßnahmen der beruflichen und medizini-
schen Rehabilitation und vieles mehr).
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